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Bekanntmachung 
der Prüfungsordnung für Personen, 

die ortsveränderliche Filmvorführgeräte 
der Gefahrenklassen B und C bedienen.

Vom 21. Januar 1953
Auf Grund des § 49 Abs. 1 der Verordnung vom 

25. Oktober 1951 zum Schutze der Arbeitskraft 
(GBl. S. 957) wird nachstehende Prüfungsordnung
erlassen: „ .

3 1
Die Bedienung ortsveränderlicher Filmvorführ

geräte der Gefahrenklassen B und C für Normal
film (Nitrofilm) ist den hierzu Beauftragten von 
Parteien, Massenorganisationen, staatlichen Ver
waltungen, der Deutschen Volkspolizei, Schulen und 
volkseigenen Betrieben im Rahmen ihres Dienst
oder Arbeitsbereiches gestattet, wenn sie ihre Eig
nung durch eine Prüfung nachweisen.

§ 2
Die Prüfung ist bei der zuständigen Bezirks- 

Arbeitsschutzinspektion, Filmvorführer-Prüfungs
ausschuß, abzulegen. g ^

Zur Prüfung werden Personen zugelassen, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und ent
sprechend ausgebildet sind. §

§ 4
Als entsprechend ausgebildet gilt, wer an einem 

vom Ministerium für Arbeit anerkannten Lehrgang 
für Filmvorführer teilgenommen hat. Die Lehr
gangsdauer muß mindestens vier Wochen betragen, 
wovon mindestens zwei Wochen auf die praktische 
Ausbildung an Bildwerfern der Gefahrenklassen B 
und C entfallen.

§ 5
Die Anmeldung zur Prüfung ist schriftlich bei der 

zuständigen Bezirks-Arbeitsschutzinspektion, Film
vorführer-Prüfungsausschuß, einzureichen,.

Der Anmeldung sind beizufügen:
a) ein kurzer, eigenhändig geschriebener Lebens

lauf;
b) ein Zeugnis des Amtsarztes über die gesund

heitliche Eignung zur Ausübung der Tätig
keit;

c) ein polizeiliches Führungszeugnis;
d) der Nachweis der Ausbildung nach § 4;
e) der Nachweis über die Entrichtung der Prü

fungsgebühr nach § 9;
f) zwei Lichtbilder.

§ 6
Die Prüfung erstreckt sich auf den Nachweis der 

allgemeinen Kenntnis
a) einfacher, elektrischer Anlagen und der elek

trischen Einrichtungen an ortsveränderlichen 
Filmvorführgeräten;

b) über den Bau, die Wirkungsweise und Be
dienung der ortsveränderlichen Filmvorführ
geräte sowie die Beseitigung von Störungen 
an ihnen;

c) von grundsätzlichen Fragen der Lichttechnik 
und Optik; '

d) der wichtigsten Arbeitsschutzbestimmungen, 
Sicherheits-, Brandschutz- und Betriebsvor
schriften für Filmvorführungen in Versamm
lungsräumen;

e) der Eigenschaften des Films und seiner Be
handlung;

f) von Organisationsfragen des Filmwesens, der 
Filmproduktion und des -Verleihes;

g) von gesellschafts- und kulturpolitischen 
Fragen.

§ 7
(1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn der 

Prüfling auf allen in § 6 angegebenen Gebieten 
ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten nach
weist.


